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Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April  
2011 (BGBl. I S. 619), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. Novem-
ber 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. No-
vember 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 7. Juni 2010 (GVBl. S. 301) erlassene 

Veränderungssperre XXIII-26/22 wird um ein Jahr bis zum 22. Sep-
tember 2012 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend 

machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verord nungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. Juli 2011 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar  P o h l e
Bezirksbürgermeisterin

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre XXIII-26/22 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf
Vom 28. Juli 2011

Auf Grund der §§ 14 Absatz 1, 16 Absatz 1 und 17 Absatz 1 Satz 
3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619), in Verbindung mit § 13 
Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verord-
net:

§ 1
Die durch Verordnung vom 10. August 2010 (GVBl. S. 416) erlas-

sene Veränderungssperre 10-57/24 wird um ein Jahr bis zum 23. Ok-
tober 2012 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches innerhalb von zwei 
Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 

dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches ist 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Beschrän-
kung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. Juli 2011

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar  P o h l e
Bezirksbürgermeisterin

Verordnung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre 10-57/24 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn
Vom 28. Juli 2011

373_376_GVBl_2011_20.indd   374 11.08.11   12:02



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      67. Jahrgang      Nr. 20       16. August 2011 375

Auf Grund des § 11 des Gesetzes zur Ausführung des Viehseu-
chengesetzes vom 23. Januar 1975 (GVBl. S. 394), geändert durch 
Nummer 39 der Anlage zum Gesetz vom 30. Oktober 1984 (GVBl. 
S. 1541), wird verordnet:

§ 1
Beiträge für das Kalenderjahr 2010

(1) Für das Kalenderjahr 2010 werden von den Besitzerinnen und 
den Besitzern von Rindern, Schweinen und Schafen die folgenden 
Beiträge erhoben:

1. Für Rinder jeden Alters in Beständen mit 
a)  1 bis 399 Tieren je Tier 3,10 €,
b)  400 bis 699 Tieren je Tier 3,30 €,
c)  700 und mehr Tieren je Tier 3,60 €,

2. für Schweine jeden Alters in Beständen mit 
a)  1 bis 399 Tieren je Tier 2,05 €,
b)  400 bis 699 Tieren je Tier 2,30 €,
c)  700 und mehr Tieren je Tier 2,60 €,

3. für Schafe jeden Alters in Beständen mit 
a)  1 bis 399 Tieren je Tier 1,00 €,
b)  400 bis 699 Tieren je Tier 1,30 €,
c)  700 und mehr Tieren je Tier 1,50 €.

(2) Als Bestand gelten alle Tiere einer Art, die in einem Gehöft 
gehalten werden, auch wenn sie im Besitz mehrerer Personen stehen.

(3) Der Beitrag für jede beitragspflichtige Tierhalterin und jeden 
beitragspflichtigen Tierhalter wird auf volle Euro aufgerundet. Der 
Mindestbeitrag für jede beitragspflichtige Tierhalterin und jeden 
beitragspflichtigen Tierhalter von Rindern, Schweinen und Schafen 
beträgt 5,00 €.

§ 2
Beitragsberechnung; Fälligkeit der Beiträge

(1) Die Höhe der Beiträge richtet sich grundsätzlich nach der Grö-
ße des Bestandes zum Zeitpunkt der maßgeblichen amtlichen Vieh-
zählung vom März 2010.

(2) Hat sich der Bestand innerhalb des Beitragsjahres 2010 (Janu-
ar bis Dezember 2010) um durchschnittlich mehr als zwanzig vom 
Hundert gegenüber dem Zeitpunkt der amtlichen Viehzählung vom 
März 2010 erhöht oder verringert, richtet sich die Höhe der Beiträge 
nach der durchschnittlichen Größe des Bestandes. Der Durchschnitt 
wird errechnet durch Mittelung der Bestandszahlen am Ende der 
Monate. Die Besitzerin oder der Besitzer ist verpflichtet, die neuen 
Bestandszahlen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 
mitzuteilen. Kommt die Besitzerin oder der Besitzer dieser Ver-
pflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird dem Beitragsbe-

scheid im Falle einer Verringerung eines Bestandes die zum Zeit-
punkt der maßgeblichen amtlichen Viehzählung vom März 2010 
ermittelte Größe, im Falle einer Vermehrung der jeweilige Höchst-
bestand zugrunde gelegt.

(3) Ist ein Bestand erst nach der amtlichen Viehzählung vom März 
2010 gegründet worden, richtet sich die Höhe der Beiträge nach der 
Größe des Bestandes zum Zeitpunkt der Gründung; die Besitzerin 
oder der Besitzer eines solchen Tierbestandes ist verpflichtet, inner-
halb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung dem Lan-
desamt für Gesundheit und Soziales Berlin ihre oder seine Bestände 
unter Angabe der Bestandsgrößen zu melden. Auf Antrag findet eine 
Veranlagung bei Neugründung eines Bestandes nicht statt, wenn die 
Tiere im Beitragsjahr weniger als drei Monate gehalten worden sind 
und in dem Bestand kein Entschädigungsfall vorgelegen hat.

(4) Absatz 3 Satz 2 gilt bei Aufgabe eines Bestandes entspre-
chend, wenn im vorhergehenden Jahr die Tiere bereits gehalten und 
Beiträge entrichtet worden sind.

(5) Die Beiträge werden einen Monat nach Festsetzung fällig.

§ 3
Verwaltung von Rücklagen

Soweit die nach § 1 zu erhebenden Beiträge nicht zur Abgeltung 
von Entschädigungsleistungen verwendet werden, werden sie, nach 
Tierarten gesondert, vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Berlin als Rücklagen verwaltet.

§ 4
Übergangsvorschrift

Für Rechtsverhältnisse, die bis zum Inkrafttreten der Verordnung 
über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung für 
das Kalenderjahr 2010 entstanden sind bzw. bereits bestanden, sind 
die Vorschriften der Verordnung über die Erhebung von Beiträgen 
zur Tierseuchenentschädigung für das Kalenderjahr 2009 vom 
20. April 2010 (GVBl. S. 245) weiterhin anzuwenden.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschä-
digung für das Kalenderjahr 2009 vom 20. April 2010 (GVBl. 
S. 245) außer Kraft.
Berlin, den 2. August 2011

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Katrin L o m p s c h e r
Senatorin für Gesundheit, 

Umwelt und Verbraucherschutz

Verordnung
über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung 

für das Kalenderjahr 2010
Vom 2. August 2011
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Die Zweite Verordnung zur Änderung der Ersatzschulzuschuss-
verordnung vom 16. Dezember 2010 (GVBl. S. 664) wird wie folgt 
berichtigt:
In Artikel I Nummer 2 lit. c) wird die Angabe „Absatz 4 Satz 8“ 
durch die Angabe „Absatz 4 Nummer 3 Satz 1“ ersetzt.

Berlin, den 6. April 2011

Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung

Prof. Dr. E. Jürgen Z ö l l n e r

Berichtigung
der Zweiten Verordnung 

zur Änderung der Ersatzschulzuschussverordnung
vom 16. Dezember 2010
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